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Bundesamt für Sozialversicherungen 

 

3003 Bern 

 

(per E-Mail an: sekretariat.iv@bsv.admin.ch) 

 

 

Bern, 16, März 2021 

Reg: tsc – 15.332  

 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über  
die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV)  

Stellungnahme des Vorstands SODK  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

 

 

 

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 wurden wir zur Stellungnahme über die Ausführungsbestim-

mungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 

eingeladen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir bestens. Wir äussern uns gerne wie 

folgt: 

Vorbemerkung 

Im Rahmen der Koordination zwischen den einzelnen interkantonalen Konferenzen äussert sich die 

SODK einzig zu Verordnungsbestimmungen, die ganz oder hauptsächlich in ihre Zuständigkeit fallen. 

Es sind dies vor allem die Verordnungsbestimmungen über die private Behindertenhilfe und Altershilfe 

und über die erstmalige berufliche Ausbildung. Beim Nachtzuschlag zum Assistenzbeitrag äussern wir 

uns in Absprache mit der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (VDK). 

Für Verordnungsbestimmungen mit Bezug zur Berufsbildung ist die Erziehungsdirektorenkonferenz 

(EDK) zuständig. Die Stellungnahme der EDK finden Sie im Anhang (Beilage 1).  

Verordnungsbestimmungen mit Bezug zu den medizinischen Eingliederungsmassnahmen sowie sol-

che aus der Verordnung über die Geburtsgebrechen, fallen in die Zuständigkeit der Gesundheitsdirek-

torenkonferenz (GDK). Die Stellungnahme der GDK finden Sie im Anhang (Beilage 2). 
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Grundsätzliche Einschätzung 

Die Anpassungen der IVV sind aufgrund der Weiterentwicklung der IV durch die jüngste IVG-Revision, 

die wir grossmehrheitlich begrüsst haben, erforderlich. Zudem enthält der Entwurf Regelungen, wel-

che die bundesgerichtliche Rechtsprechung aufnehmen, was der Transparenz und Rechtssicherheit 

dient. Wir unterstützen deshalb grundsätzlich die Stossrichtung. Soweit wir uns zu einer Regelung 

nicht äussern, sind wir damit einverstanden oder schliessen uns den Stellungnahmen der EDK und 

der GDK an. 

Der Entwurf IVV enthält auf mehr als vierzig A4 Seiten Anpassungen an die geltende Verordnung über 

die Invalidenversicherung und Annex-Verordnungen. Die IVV wird damit noch unübersichtlicher und 

schwer lesbar. Wir können es zwar wegen dem administrativen Aufwand nachvollziehen, dass trotz 

der umfassenden Teilrevision IV auf eine Totalrevision der IVV verzichtet wurde. Mittelfristig scheint 

uns aber eine formale Neustrukturierung der IVV fast unabdingbar, weil die IVV für die Anwender*in-

nen immer unübersichtlicher wird. 

Grösstenteils handelt es sich um Anpassungen aufgrund der IV-Weiterentwicklung, die sich mehr oder 

weniger bereits aus der Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ergeben. Der Entwurf IVV ent-

hält auch Verordnungsregelungen, die sich bisher einzig aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts 

ergaben. Wir begrüssen die Verankerung auf Verordnungsebene, denn dies dient der Rechtssicher-

heit und schafft Transparenz. 

Zu einzelnen Artikeln der IVV 

Artikel 1sexies Abs. 2 (Massnahmen während der oblig. Schulzeit) 

Wir begrüssen explizit, dass unter eng definierten Bedingungen Massnahmen der Frühintervention ge-

währt werden können mit dem Ziel den Zugang zu einer EbA oder zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Einige Kantone kennen hier weitreichende Unterstützungsleistungen. Die Bestimmung kann zur 

Rechtsgleichheit beitragen. 

Artikel 4sexies (Dauer der Massnahmen) 

Wir schlagen vor, diese Bestimmungen weniger absolut abzufassen oder ganz zu streichen. Dass mit 

Art. 14a Abs. 3 IVG die Beschränkung der Massnahmen auf zwei Jahre im Lauf eines Lebens aufge-

hoben wurde, erachten wir als äusserst sinnvoll. Im Verlauf eines Lebens sind teilweise unvorherseh-

bare Schritte möglich – somit war die bisherige Beschränkung auf gesamthaft zwei Jahre Integrations-

massnahmen einer erfolgreichen Berufsintegration nicht förderlich. Die Verordnungsbestimmung in 

Art. 4sexies Abs. 6 nimmt gegenüber der Verbesserung im Gesetz jedoch wiederum Einschränkungen 

vor, die hinderlich für erfolgreiche Verläufe der Berufsintegration sein können. Die Motivation einer 

Person, an einer Integrationsmassnahme teilzunehmen, um die Berufsintegration anzustreben, sollte 

grundsätzlich ein ausreichender Grund für die Ermöglichung dieser Massnahme sein. Es ist kaum zu 

erwarten, dass es Personen gibt, welche ohne ernsthafte Absicht an einer beruflichen Integration eine 

Integrationsmassnahme absolvieren wollen  

Absatz 5 baut die Hürde einer einmaligen Verlängerung auf, welche teilweise der Situation von psy-

chisch beeinträchtigten Jugendlichen nicht gerecht wird. Der Absatz ist so abzuändern:  

«Eine Massnahme kann nach einem Jahr verlängert werden, sofern: …». 
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Absatz 6 kann sich in gleicher Weise wie oben ausgeführt hinderlich auf den erfolgreichen Integrati-

onsverlauf auswirken und ist zu streichen. 

Artikel 4a (Berufsberatung) 

Wir schlagen eine Ausnahmebestimmung für eine längere Dauer aus besonderen Gründen vor. Die 

Befristung der Dauer der Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG 

auf 12 Monate (Art. 4a Abs. 2) bzw. zur vertieften Klärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 

Abs. 2 IVG auf 3 Monate (Art. 4a Abs. 3) erachten wir als zu starr. Einerseits können begründete Fälle 

auftreten, in denen eine Verlängerung angezeigt ist, bspw. aus behinderungsbedingten Gründen (psy-

chische Krisen, Krankheitsschübe, Hospitalisierungen etc.). Andererseits können Verlängerungen in 

Einzelfällen notwendig sein, um die weitere berufliche Eingliederung zu gewährleisten. In diesen Fäl-

len wäre es für alle Seiten kontraproduktiv, wenn keine Ausnahmen möglich sind und die Massnah-

men aufgrund einer starr festgelegten Frist abgebrochen werden müssten. Gerade bei Jugendlichen 

ist ihre persönliche Entwicklung äusserst individuell, deshalb ist ein gewisser Ermessensspielraum un-

abdingbar. Oft kommt es zudem vor, dass Betriebe des 1. Arbeitsmarktes ein Praktikum von 6 Mona-

ten für Jugendliche vorsehen. 

Artikel 5 Erstmalige berufliche Ausbildung (EbA) 

Wir begrüssen es, dass die EbA wie bis anhin auch auf einen späteren geschützten Arbeitsplatz bzw. auf 

eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte vorbereiten soll (Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-IVV), dass die EbA 

auch nach Abschluss der beruflichen Grundbildung im 2. Arbeitsmarkt unter bestimmten Voraussetzungen 

weitergeführt und von der IV finanziert wird (Art. 5 Abs. 3 E-IVV) sowie, dass die Zusprache für die EbA für 

die gesamte Dauer und ohne Staffelung erfolgt (Art. 5 Abs. 5 E-IVV).   

Artikel 20 und 22  

Die vorgeschlagenen Regelungen zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn während der erstmaligen be-

ruflichen Ausbildung scheinen uns sinnvoll und angemessen.  

Artikel 25 Grundsätze des Einkommensvergleichs  

Neu soll beim Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bun-

desamtes für Statistik (BFS) abgestellt werden, soweit dabei auf statistische Werte abgestellt werden 

soll. Angesichts der Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es uns grundsätzlich 

als sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des Bundesamtes 

für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwi-

ckelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 

nicht gerecht (vgl. BASS-Analyse «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Ver-

gleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»). Wird auf die LSE-Tabellen in der IVV verwiesen, so er-

halten sie eine zusätzliche Rechtskraft. Es scheint uns deshalb unabdingbar, dass die LSE-Tabellen 

des BFS im Sinne der BASS-Analyse «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Ver-

gleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»1, auf die spezifischen Bedürfnisse der IV hin weiterentwi-

ckelt werden.   

                                                      
1 Wurde am 5. Februar 2021 veröffentlicht. Link: https://www.wesym.ch/de/downloads. 
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Artikel 27bis Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Methode per 

1. Januar 2018 geschaffene Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich künftig zu elimi-

nieren. Wir begrüssen es deshalb, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich kom-

plementär sind und zusammen immer 100 % ergeben (Art. 25septies Abs. 3 Bst. c E-IVV in Verbindung 

mit Art. 27bis E-IVV). Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für 

künftige IV-Rentenbeziehende beseitigt. 

Artikel 39f und 39i (Assistenzbeitrag) 

Die Vorstände der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren VDK sowie der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren SODK begrüssten in einem gemeinsamen Schreiben 

vom 23. Mai 2019 grundsätzlich die vom Modell-NAV vorgesehenen Verbesserungen für die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft. Gleichzeitig befürworteten sie jedoch ambu-

lante Wohnangebote und erachteten die durch das Modell-NAV entstehende Differenz zwischen ver-

besserten Anstellungsbedingungen und einem begrenzten Assistenzbeitrag als äusserst problema-

tisch. Dies deshalb, weil die meisten Bezüger*innen des Assistenzbeitrags bei den zurzeit geltenden 

Pauschalen nicht in der Lage sind, die vom SECO vorgeschlagenen verbesserten Arbeitsbedingungen 

zu bezahlen. Dies trifft insbesondere auf die Vergütung der Nachtarbeit zu.  

Die SODK und die VDK begrüssen es deshalb sehr, dass der Bundesrat die Nachtpauschale für den 

IV-Assistenzbeitrag höher ansetzen will. Diese Erhöhung ist eine bedeutende Erleichterung für die Be-

züger*innen des IV-Assistenzbeitrages und absolut notwendig, damit der Modell-NAV eingehalten 

werden kann. Die neue Ausgestaltung in den Artikeln 39f und 39i bedeutet, dass der Modell-NAV des 

SECO von allen Bezüger*innen des IV-Assistenzbeitrages ohne Rückgriff auf das private Vermögen 

oder Abweichungen im Arbeitsvertrag eingehalten werden kann und die Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen für Assistenzpersonen dadurch einfacher zu realisieren ist. 

Artikel 39j (Beratung Assistenzbeitrag) 

Die Beratungsleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Assistenzbeitrag sollen neu alle drei 

Jahre finanziert werden können. Dies begrüssen wir sehr. Das Modell des Assistenzbeitrags ist für 

viele Betroffene überaus komplex und Beratungsbedarf durch Fachleute, die von der IV-Stelle unab-

hängig sind, besteht nicht nur in der Anfangsphase. Nach wie vor zu wenig hoch scheint uns der An-

satz von höchstens 75 Franken pro Stunde. Es ist in der Praxis kaum möglich, fachlich qualifizierte 

Beratungen zu diesem Ansatz durchzuführen. Die Vollkosten dürften sich vielmehr auf das Doppelte 

belaufen.  

Wir empfehlen deshalb, den Stunden-Ansatz anhand von Referenzkosten für entsprechende Beratun-

gen der Praxis anzupassen, z. B. auf eine Stunde Vollkosten bei der Beratung von Menschen durch 

eine IV-Stelle. 
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Achter Abschnitt: Die Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe (Art. 108 – 110) 

Artikel 108 Abs. 1ter Inklusion 

Wir begrüssen es, dass der Bundesrat gewillt ist, die Vorgabe einer Prioritätenordnung bei der priva-

ten Behindertenhilfe umzusetzen. Die Förderung der Inklusion durch die private Behindertenhilfe stellt 

ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der UNO-BRK dar. Diese Rechtspflicht für die private Behinder-

tenhilfe darf aber nicht einseitig sein, sondern sie gilt auch für die Bundesbehörden. Beispielsweise ist 

es weiterhin nicht vorgesehen, inwiefern Menschen mit Behinderungen direkt an der Ausrichtung der 

Finanzhilfen partizipieren können. 

Artikel 108quater Höchstbetrag  

Wir lehnen es ab, dass in der IVV für private Behindertenhilfe ein Höchstbetrag fixiert wird. Hingegen 

schlagen wir vor, dass wie bei den Altershilfen auch bei den Finanzhilfen für die private Behinderten-

hilfe das gleiche System gilt. Der Bundesrat legt somit für beide Arten von Finanzhilfen den Höchstbe-

trag alle 4 Jahre in einem Bundesratsbeschluss fest. Damit kann er genügend flexibel, gemäss dem 

ständig wechselnden Bedarf, der Teuerung und der demographischen Entwicklung, die jährlichen Bei-

träge festlegen. 

Wir schlagen deshalb vor, dass die Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe sich 

an die vorgeschlagenen Regelungen zur Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe 

anlehnt und total überarbeitet wird (Neunter Abschnitt, E-AHVV, vgl. unten). 

Zudem ist im erläuternden Bericht das angeführte Argument der Subsidiarität zu streichen. Die Argu-

mentation, dass der Höchstbetrag auf Ebene der IVV explizit als Betrag festgelegt werden solle, weil 

die damit subventionierten Leistungen der privaten Behindertenhilfe subsidiär zu den Leistungen der 

Kantone erbracht würden, ist nicht korrekt. Artikel 112c BV ist keinesfalls so auszulegen, dass die 

Bundesleistungen subsidiär zu Kantonsleistungen gewährt werden. Vielmehr wurde mit der NFA 2008 

eine Entflechtung der Leistungen von Bund und Kantonen vorgenommen. In der zweiten Botschaft 

des Bundesrats zur NFA vom 7. September 2005 heisst es dazu: «Die NFA führt im Bereich der Invali-

denhilfe zu einer Teilentflechtung. Die Subventionierung der gesamtschweizerisch oder sprachregio-

nal tätigen privaten Dachorganisationen und der ihnen angeschlossenen kantonalen und kommunalen 

Organisationen verbleibt beim Bund. Weiterreichende kantonale und kommunale Tätigkeiten werden 

durch die Kantone unterstützt». Somit ist der Bund für die gesamtschweizerisch oder sprachregional 

tätigen Organisationen zuständig, die Kantone unterstützen subsidiär weiterreichende Tätigkeiten im 

kantonalen und kommunalen Bereich.  

Die Bundesbeiträge für die gesamtschweizerischen oder sprachregionalen Organisationen sollten un-

seres Erachtens so ausgestaltet sein, dass sie für die erbrachten Leistungen kostendeckend sind. 

Dies trifft beispielsweise beim «begleiteten Wohnen», aber auch bei Beratungsleistungen, nicht zu. 

Die Kantone nehmen entsprechend ihrer Aufgabe in verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe 

weiterreichende kantonale und kommunale Tätigkeiten wahr. Eine weitergehende Koordination zwi-

schen Kantonen und Bund in der Behindertenhilfe würden wir dabei sehr begrüssen.  

Den Erläuterungen haben wir überdies entnommen, dass sich der Höchstbetrag zur Ausrichtung von 

Finanzhilfen an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Vertragsperiode 2024 – 2027 

auf 544 Millionen Franken belaufen soll. Wir sind der Ansicht, dass sich dieser Betrag jeweils neben 

der in der vorangegangenen Periode budgetierten Höhe, auch am Bedarf orientieren soll, dies auch 
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angesichts der demographischen Entwicklungen von Menschen mit Behinderungen in den letzten 

Jahren. Es braucht eine nachvollziehbare, transparente Darlegung der Berechnung und den darauf 

basierenden Indikatoren des Höchstbetrages. 

 

Berechnung der Finanzhilfen (Art. 108quinquies) 

Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass ein nicht ausgeschöpfter Betrag verfallen soll. 

Eine solche Regelung haben wir bei den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nicht gefunden. 

Wir möchten betonen, dass die private Behindertenhilfe in den Kantonen wichtige und sinnvolle Aktivi-

täten für Menschen mit Behinderungen anbietet. Fällt ein Teil der Finanzierung durch die IV weg, be-

steht unmittelbar das Risiko, dass es zu einer Unterdeckung des Bedarfs kommt und die Kantone an-

stelle der IV finanzielle Mittel für die Aktivitäten der privaten Behindertenhilfe sprechen müssten. Die 

Weiterentwicklung der IV und der E-IVV sind keine Sparübung – so hat es der Departementsvorsteher 

regelmässig in den parlamentarischen Beratungen erklärt. Die Regelung, dass Beiträge verfallen 

könnten und damit die IV finanziell entlastet wird, ist dahingehend zu ändern, dass mit dem nicht aus-

geschöpften Beitrag zusätzlich Projekte gemäss Artikel 108septies unterstützt werden. Wir schlagen 

deshalb folgenden neuen Absatz vor:  

«Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, wird der 

Restbetrag für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen gemäss Art. 

108septies eingesetzt.»  

Dies ist bei der Überarbeitung des ganzen achten Abschnittes (vgl. oben) zusätzlich zu berücksichti-

gen. 

Art. 110 Verfahren 

Die Kantone unterstützen ebenfalls die private Behindertenhilfe (vgl. oben). Es ist für sie wichtig, dass 

sie über die Ausrichtung der Finanzhilfen durch das BSV genaue Kenntnis haben.  

Wir schlagen deshalb einen neuen Absatz vor:  

«Das BSV veröffentlicht jährlich, an welche Organisationen und Dienstleistungserbringer in 

welcher Höhe und für welche Leistungen Finanzhilfen ausgerichtet wurden.»  

Dies ist bei der Überarbeitung des ganzen achten Abschnittes (vgl. oben) zusätzlich zu berücksichti-

gen. 

Anhang: Änderung anderer Erlasse 

2. Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die AHV.  
Neunter Abschnitt: Die Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe 

Mit dieser Vorlage werden die Durchführungsaufgaben zu den Altershilfen gestützt auf Art. 101bis 

AHVG sowie das Subventionsgesetz transparent festgelegt. Wir unterstützen in diesem Sinne die an-

gepassten oder ergänzten Artikel 222 - 225 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversi-

cherung (AHVV). 
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Das heute bestehende Gesamtvolumen der Finanzhilfen wird nicht in Frage gestellt. Mit Art. 224 

AHVV wird nun ein Mechanismus definiert, mit welchem dem Bundesrat alle 4 Jahre Anträge zur Fest-

legung des Gesamtvolumens der Finanzhilfen unterbreitet werden. Aufgrund der demographischen 

Entwicklungen kann von einer steigenden Nachfrage ausgegangen werden, was einen erhöhten Mit-

telbedarf mit sich bringen dürfte.  

Mit dem Vernehmlassungsvorschlag würde der Bundesbeitrag pro Leistungsbereich auf max. 50 % 

der anfallenden Aufwände beschränkt werden. Für zahlreiche Kantone hätte diese neue Regelung zur 

Folge, dass wichtige Teilleistungen – insb. die Sozialberatung – von Pro Senectute nicht mehr nach 

dem bisherigen Finanzierungsschlüssel finanziert werden könnten, sondern maximal zu 50 %. Konkret 

würde das zu erheblichen Mehrkosten insb. für sämtliche lateinischen Kantone führen. Es wird des-

halb beantragt, dass die Bedingungen, welche die Möglichkeit vorsehen, eine Subventionierung bis zu 

80 % zuzulassen, in der AHVV gelockert werden. Aus diesem Grund schlagen wir folgende Änderung 

des Artikels 224 Absatz 3 AHVV vor:  

Art. 224 Höhe der Finanzhilfen  

3 Es werden nur die tatsächlichen Kosten angerechnet. Die Finanzhilfen betragen in der Regel 

höchstens 50 Prozent der tatsächlichen Kosten. Diese Höchstgrenze kann in Ausnahmefällen 

auf bis höchstens 80 Prozent erhöht werden, wenn die Finanzierungsmöglichkeiten einer eine 

Organisation aufgrund ihrer Struktur und ihrer Ziele begrenzt sind eine Organisation ohne die-

sen Beitrag so grosse Schwierigkeiten hätte, dass sie darauf verzichten müsste, bestimmte 

Leistungen, welche ein zentrales Interesse für die Bezügergruppe darstellen, zu erbringen. 

Seit Mitte 2020 besteht eine gemeinsame Arbeitsgruppe Bund - Kantone (vertreten durch die SODK / 

GDK), um den regelmässigen Austausch hinsichtlich der Ausrichtung der Subventionsbeiträge zu ge-

währleisten. Dieser Austausch schafft ein gemeinsames Verständnis für die Alterspolitik allgemein und 

die Altershilfe im Speziellen. Die SODK geht davon aus, dass diese Arbeitsgruppe bei der weiteren 

Mittelallokation miteinbezogen wird. 

Ziff. 4.2a Erläuterungen: Finanzielle Auswirkungen der medizinischen Massnahmen 
auf die IV  

Bei der Darstellung der finanziellen Auswirkungen sind wir auf eine Ungereimtheit gestossen: Unter 

Ziff. 4.2a) des Erläuternden Berichts zu den Verordnungsanpassungen werden die finanziellen Auswir-

kungen der Revision auf die IV dargestellt. In den Ausführungen wird erläutert, dass gemäss Parla-

mentsbeschluss Mehrkosten in Höhe von 45 Mio. Franken erwartet worden waren (40 Mio. Franken 

im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste, 5 Mio. Franken für medizini-

sche Eingliederungsmassnahmen). Gestützt auf die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen seien 

in diesen beiden Bereichen Einsparungen in Höhe von 27 Mio. Franken möglich (22 Mio. Franken im 

Zusammenhang mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen, 5 Mio. Franken bei den medizinischen 

Eingliederungsmassnahmen). Gleichzeitig werde mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.5 Mio. Fran-

ken für das Kompetenzzentrum Arzneimittel sowie die Aufstockung des Stellenbestandes bei der IV 

gerechnet. Dies ergibt aus unserer Sicht im Vergleich zu 45 Mio. Franken prognostizierten Mehrkosten 

gemäss Parlamentsbeschluss wegen der Einsparung aufgrund der Verordnungsänderungen von 21.5 

Mio. Franken noch 23.5 Mio. Franken Mehrkosten bei den medizinischen Massnahmen.  
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Gemäss abgebildeter Tabelle soll die WE IV gemäss Parlamentsbeschluss zu 21 Mio. Franken Mehr-

kosten bei den medizinischen Massnahmen führen; diese Mehrkosten würden aber aufgrund der vor-

geschlagenen Verordnungsänderungen total wegfallen, also zu keinen Mehrkosten führen. Diese ta-

bellarische Berechnung widerspricht somit den Erläuterungen.  

Wir ersuchen deshalb darum, die finanziellen Projektionen und die dahinterstehenden Annahmen zu 

klären und offenzulegen. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Konferenz der kantonalen  

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

 

Die Präsidentin  Die Generalsekretärin 

  
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Regierungspräsidentin 

 

 

Beilagen erwähnt 
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Per E-Mail 

Konferenz der kantonalen Sozialdirek-
torinnen und Sozialdirektoren (SODK) 

8-7-1-1 / DT 

Bern, 4. März 2021 

 
Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV), Vernehmlassung 
Stellungnahme der GDK zu Handen der SODK betreffend ausgewählte Aspekte der Revisionsvorlage 

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Frau Generalsekretärin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
An seiner Sitzung vom 4. März 2021 hat der Vorstand der GDK die vom Bundesrat vorgeschlagenen Än-
derungen betreffend die Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invali-
denversicherung geprüft. Er hat folgende Anmerkungen zuhanden der SODK beschlossen: 

1. Medizinische Massnahmen 

1.1 Geburtsgebrechen 

1.1.1 Art. 3 Abs. 1 lit. a E-IVV 

Die Bestimmung sollte der Vollständigkeit halber um den Begriff «Gewebe» ergänzt werden. 

1.1.2 Art. 3 Abs. 1 lit. e und f E-IVV 

Bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Gesetzesvorlage hat sich die GDK kritisch hinsichtlich be-
stimmter Kriterien geäussert, die von der IV als Voraussetzung für die Anerkennung von Geburtsgebre-
chen gefordert werden. Es handelt sich um nArt. 13 Abs. 2 lit. c IVG («bestimmter Schweregrad») sowie 
nArt. 13 Abs. 2 lit. d IVG («langdauernde oder komplexe Behandlung»). Art. 3 Abs. 1 lit. e und f E-IVV 
definieren «langdauernde Behandlung» als eine solche, die länger als ein Jahr dauert, und «komplexe 
Behandlung» als eine solche, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Das 
sind willkürliche Definitionen, die nicht näher begründet werden. Eine starre Grenze von drei Disziplinen 
ist beispielsweise gerade in der Kinder- und Jugendmedizin wenig sinnvoll, da dort die Fachgebiete viel 
weniger ausdifferenziert sind als in der Erwachsenenmedizin (es gibt nur drei unterschiedliche Facharzt-
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titel und nur z.T. Schwerpunkttitel für unterschiedliche Disziplinen). Die GDK erachtet es nicht als sinn-
voll, dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Definition von Geburtsgebrechen 
herangezogen werden resp. kürzere Behandlungen oder Behandlungen für Gebrechen leichten Grades 
nicht über das IVG, sondern über das KVG finanziert werden sollen. Damit wird die Zuordnung von Leis-
tungen zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen nicht wie gewünscht vereinfacht, sondern 
weiter verkompliziert. Nachdem die Kriterien allerdings im neuen IVG Eingang gefunden haben, sollte 
ihre Präzisierung auf Verordnungsebene aber möglichst grosszügig gehandhabt oder auf eine solche 
ganz verzichtet werden, so dass die zuständige Stelle im Einzelfall eine angemessene Beurteilung vor-
nehmen kann, ohne an einengende Verordnungsvorschriften gebunden zu sein.  

1.1.3 Art. 3 Abs. 2 E-IVV 

Gemäss Rechtsprechung (Urteil 9C_190/2013 des Bundesgerichts vom 23. April 2013) ist die IV sowohl 
für die Behandlung des Geburtsgebrechens selbst als auch für die geburtsgebrechensbedingte Präven-
tion zuständig, sofern eine Behandlung wegen eines Geburtsgebrechens notwendig ist. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass bei Vorliegen eines Geburtsgebrechens präventive Massnahmen, die den 
Krankheitsausbruch verzögern oder gar verhindern können, von der IV übernommen werden.  

1.1.4 Art. 3bis Abs. 1 E-IVV 

Da die Geburtsgebrechen-Liste in Zukunft häufiger geändert werden soll, ist geplant, die Kompetenz zur 
Verordnungsgebung direkt dem EDI zu übertragen und die Geburtsgebrechenverordnung neu als Depar-
tementsverordnung auszugestalten. So könne schneller auf die medizinischen Entwicklungen reagiert 
werden. Dies ist zu begrüssen. Auch wenn die Anerkennung von Geburtsgebrechen durch die IV eine 
eher medizinisch-technische Beurteilung darstellt, sind entsprechende Anpassungen für Betroffene aber 
von grosser sozialer und finanzieller Tragweite. Ebenso sind die IV und OKP finanziell stark davon be-
troffen. Es ist daher unerlässlich, dass zu geplanten Anpassungen der GgV-EDI jeweils eine Vernehm-
lassung durchgeführt wird.  

1.1.5 Geburtsgebrechen-Liste im Besonderen 

Die GDK begrüsst die Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste ausdrücklich – insbesondere die damit 
beabsichtigte Umsetzung des Nationalen Konzepts seltene Krankheiten. Ihr ist es wichtig, dass mit der 
Revision eine Reihe von seltenen Krankheiten in die Liste der Geburtsgebrechen aufgenommen wird. 
Dies hat sie auch anlässlich der Vernehmlassung zur Gesetzesvorlage WE IV (im Rahmen der Stellung-
nahme der SODK) erklärt. Dabei darf aber die Wahrung der Kostenneutralität für die IV (wie sie in Ziff. 
4.2.a. des Erläuternden Berichts zu den Verordnungsanpassungen für die WE IV insgesamt statuiert 
wird) nicht Massstab für die Verschiebung von Diagnosen aus dem Zuständigkeitsbereich der IV in jenen 
der OKP sein. Aus Sicht der GDK muss die Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste vielmehr auf 
fachlich fundierten, nachvollziehbaren Einschätzungen beruhen. 

Ziff. 355-358 der Geburtsgebrechen-Liste 

Es erschliesst sich nicht, weshalb bei den männlichen Geschlechtsorganen zwischen Fehlbildungen der 
Hoden und angeborenen Verkrümmungen des Penis differenziert wird, während bei den weiblichen Ge-
schlechtsorganen eine gemeinsame Kategorie geschaffen wurde (Ziff. 358). 

Ziff. 359 der Geburtsgebrechen-Liste 

Es bleibt unklar, weshalb bei angeborenen Fehlbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane und bei 
Entwicklungsfehlbildungen der Gonaden eine Diagnosestellung durch ein DSD-Team notwendig ist, bei 
anderen Differenzen der Geschlechtsentwicklung jedoch nicht. Nicht nachvollziehbar ist zudem, nach 
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welchen Kriterien diese «Expertenteams» und «Grosszentren» definiert bzw. von anderen Spitälern mit 
unzureichender DSD-Expertise abgegrenzt werden. 

Ziff. 494 der Geburtsgebrechen-Liste 

Die GDK beantragt, dass auch Neugeborene mit einem Gestationsalter bei Geburt unter 32 0/7 erfasst 
und zulasten der IV abgerechnet werden und zwar bis zu einem korrigierten Alter von 44 Wochen (allen-
falls 40 Wochen). Dies deckt sich mit den Einschätzungen und Forderungen von Fachärzten für Neona-
tologie. Die finanziellen Auswirkungen einer solchen Erhöhung der Limite auf die 32. Schwangerschafts-
woche dürften gering ausfallen, da gemäss Erläuterndem Bericht zu den Verordnungsanpassungen die-
jenigen Kinder, welche nach der 28. Schwangerschaftswoche geboren werden und trotzdem eine 
schwerwiegende Krankheit haben, mit grosser Wahrscheinlichkeit auch eine andere Geburtsgebrechen-
Ziffer erfüllen. 

1.1.6 Kostenfolgen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste 

Die GDK hat schon im Rahmen der Vernehmlassung zur Gesetzesvorlage ausdrücklich festgehalten, 
dass die Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste nicht zu Mehrkosten für die Kantone durch eine 
Kostenverlagerung von der IV in die OKP führen dürfe (höherer Kantonsanteil für stationäre Behandlun-
gen in der OKP). Während in der Botschaft zur WE IV Ausführungen zur Auswirkung der Aktualisierung 
der Geburtsgebrechen-Liste auf die Kantone fehlten, geht der Bund im Erläuternden Bericht zu den Ver-
ordnungsbestimmungen nun davon aus, dass sich für die Kantone Einsparungen in Höhe von rund 9 Mil-
lionen Franken pro Jahr ergeben werden. Was in den Erläuterungen jedoch fehlt, sind Einschätzungen 
zu den finanziellen Auswirkungen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste auf betroffene Kinder 
und ihre Eltern. Es bleibt offen, wie viele Kinder (und in der Folge ihre Eltern) schätzungsweise von der 
aktualisierten Geburtsgebrechen-Liste betroffen sein werden (sei es, dass sie neu von ihr erfasst wer-
den, sei es, dass sie nicht mehr erfasst werden). Gerade für letztere Gruppe bleibt unklar, welche Kos-
tenfolgen sie treffen werden (eingeschränkter Leistungskatalog sowie Kostenbeteiligung im Bereich der 
OKP). Dies ist unbefriedigend und muss nachgeholt werden. 

 

1.2 Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

Aus rechtlicher Sicht ist die Festlegung der medizinischen Pflegeleistungen der IV auf Verordnungs-
ebene zu unterstützen. Ungelöst bleibt damit aber nach wie vor die Grenzziehung im Einzelfall zwischen 
medizinischen Pflegeleistungen zulasten der IV und solchen zu Lasten der OKP. Gerade auch deshalb, 
weil es sich bei den IV-Leistungen nur «sinngemäss» um solche gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. a und b KLV 
handeln soll. Das kann für die versicherten Personen und ihre Eltern schwierige Zuständigkeitsfragen zur 
Folge haben und stellt eine höchst unbefriedigende Situation dar. 

 

1.3 Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf nArt. 14ter Abs. 5 IVG wird eine neue Liste der Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsge-
brechen (GG-SL) erstellt für jene Arzneimittel, die nicht bereits auf der Spezialitätenliste (SL) der OKP 
aufgeführt sind. Dieser Schritt ist zu unterstützen, da durch die Festlegung von Höchstbeträgen für die 
Leistungsübernahme die Vergütung von auf der Liste aufgeführten Medikamenten gesteuert werden 
kann.  
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1.3.1 Art. 3sexies Abs. 3 E-IVV 

Mit Art. 3sexies Abs. 3 E-IVV wird sichergestellt, dass die Voraussetzungen für die SL analog auch für die 
GG-SL zur Anwendung gelangen – inkl. des sogenannten «Off Label Use». Aus Sicht der seltenen 
Krankheiten ist es sehr zu begrüssen, dass für IV-Bezüger/innen eine Einzelfall-Vergütung von Arznei-
mitteln analog zu Art. 71a-d KVV ermöglicht wird. Allerdings muss auch gewährleistet werden, dass 
keine Schlechterstellung der IV-Leistungsbezüger/innen gegenüber dem Status Quo erfolgt (bei Orphan-
Drugs sollte beispielsweise eine Zulassung mit Auflagen möglich sein). Gemäss Erläuterndem Bericht zu 
den Verordnungsanpassungen soll das BSV dazu auf Stufe Kreisschreiben festhalten, dass sämtliche 
Geburtsgebrechen als Krankheiten gelten, die für die versicherte Person tödlich verlaufen oder schwere 
und chronische gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen können. Nach Ansicht der GDK 
sollten die entsprechenden Klarstellungen jedoch auf Verordnungsebene und nicht auf Stufe Kreisschrei-
ben verankert werden. 

1.3.2 Art. 3novies Abs. 2 E-IVV 

Der GDK erscheint es problematisch, diagnostische Massnahmen von der Leistungspflicht der IV auszu-
schliessen, die nicht direkte Konsequenzen auf das Management des Geburtsgebrechens haben. Es gibt 
seltene Krankheiten, bei denen (noch) keine Behandlungsmassnahmen bestehen, bei welchen es aber 
wichtig ist, dass die Diagnose bereits frühzeitig erfolgen kann und die entsprechenden diagnostischen 
Massnahmen auch vergütet werden. 

 

1.4 Finanzielle Auswirkungen der medizinischen Massnahmen auf die IV 

Unter Ziff. 4.2.a) des Erläuternden Berichts zu den Verordnungsanpassungen werden die finanziellen 
Auswirkungen der Revision auf die IV dargestellt. Gemäss abgebildeter Tabelle hätte die WE IV gemäss 
Parlamentsbeschluss zu 21 Mio. Franken Mehrkosten geführt, während nun aufgrund der vorgeschlage-
nen Verordnungsänderungen 21 Mio. Franken eingespart werden sollen. Diese tabellarische Berech-
nung ist nicht nachvollziehbar. In den Ausführungen wird erläutert, dass gemäss Parlamentsbeschluss 
Mehrkosten in Höhe von 45 Mio. Franken erwartet worden waren (40 Mio. Franken im Zusammenhang 
mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste, 5 Mio. Franken für medizinische Eingliederungs-
massnahmen). Gestützt auf die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen sollten in diesen beiden Be-
reichen Einsparungen in Höhe von 27 Mio. Franken möglich sein (22 Mio. Franken im Zusammenhang 
mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen, 5 Mio. Franken bei den medizinischen Eingliederungs-
massnahmen). Gleichzeitig wird mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.5 Mio. Franken für das Kompe-
tenzzentrum Arzneimittel sowie die Aufstockung des Stellenbestandes bei der IV gerechnet. Dies ergäbe 
im Vergleich zu 45 Mio. Franken Mehrkosten gemäss Parlamentsbeschluss tatsächlich eine Einsparung 
von 21.5 Mio. Franken. Letztlich würden aber dennoch 23.5 Mio. Franken Mehrkosten stehen bleiben. 
Diese Projektionen und die dahinterstehenden Annahmen sind zu klären und offenzulegen. 
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2. Tarifierung und Rechnungskontrolle 

2.1 Tarifierung  

2.1.1 Allgemein 

Die GDK hat die Neuregelung, gemäss welcher der Bundesrat die Kompetenz erhält, eine Tarifstruktur 
festzulegen, wenn die Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen, unterstützt. Dass sich die Tarifrege-
lungen der IV an jenen der OKP und der Unfallversicherung orientieren, ist sinnvoll. Diese Regelung 
schafft mehr Transparenz und führt auch zu Vereinfachungen für die Leistungserbringer. 

2.1.2 Art. 24bis Abs. 2 E-IVV 

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die von der IV vergüteten gesamtschweizerisch geltenden Tarife 
(vor allem bei Kindern aufgrund kinderspezifisch höherer Behandlungskosten) oftmals nicht kostende-
ckend sind. Dies ist eine höchst unbefriedigende Situation. Die GDK fordert, dass das BSV im IV-Bereich 
kostendeckende Tarife verhandelt. Dazu ist bei den Tarifverhandlungen auf die ausgewiesenen Kosten 
im Bereich der IV und nicht sämtlicher Sozialversicherungen abzustellen. Darüber hinaus geht es nicht 
an, allfällig mögliche Subventionen bei den Tarifverhandlungen einzurechnen und so von Beginn weg 
eine Querfinanzierung notwendig zu machen.  

2.1.3 Art. 24quater E-IVV 

Für die Vergütung der stationären Behandlung schliesst das BSV mit den Spitälern Zusammenarbeits- 
und Tarifverträge ab. Nicht geregelt wird, was geschieht, sofern es zu keiner Einigung zwischen den Ta-
rifpartnern kommt. Zwar sieht Art. 24quater Abs. 4 E-IVV vor, dass die IV bei Behandlung in einem Spital 
ohne Tarifvertrag die Kosten vergütet, die der versicherten Person bei der Behandlung in der allgemei-
nen Abteilung des nächstgelegenen entsprechenden Spitals nach Abs. 2 entstanden wären. Gerade in 
Bezug auf Kinderspitäler kann die Anwendung eines solchen Analogietarifs aber zu unbefriedigenden 
Ergebnissen führen. Es sollte daher eine «Festsetzungsbehörde» festgelegt werden (wobei das nicht die 
Kantone sein können). Sodann gilt es in der Verordnung klarer zu definieren, wann Analogietarife und 
wann vereinbarte Tarife zur Anwendung gelangen. Zudem müsste der Verweis in Art. 24quater Abs. 4 E-
IVV wohl auf Abs. 1 (nicht Abs. 2) zielen. 

Einer zusätzlichen Regelung bedarf es auch im Hinblick auf den Einbezug der Kantone. Die jeweiligen 
Standortkantone von Leistungserbringern stationärer Behandlungen sind – analog dem Preisüberwacher 
– vor Abschluss von Tarifverträgen und im Rahmen von Tariffestsetzungen ebenfalls anzuhören. Denn 
immerhin muss bei einer stationären Behandlung gemäss nArt. 14bis IVG 20% der Kostenvergütung vom 
Wohnkanton des Versicherten übernommen werden. Die Kantone haben somit ein schutzwürdiges Inte-
resse an einer Anhörung im Rahmen von Tarifverhandlungen und -festsetzungen.  

2.1.4 Art. 24quinquies E-IVV 

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die von der IV vergüteten gesamtschweizerisch geltenden Spi-
textarife oftmals nicht kostendeckend sind. Dies deshalb, weil die Kostenstrukturen in der Schweiz regio-
nal sehr unterschiedlich sind. Es sollten daher auch regionale Zusammenarbeits- und Tarifverträge mög-
lich sein. Die GDK beantragt, Art. 24quinquies E-IVV folgendermassen anzupassen: "Für die Vergütung der 
ambulanten Behandlung schliesst das BSV mit den Leistungserbringern nach Artikel 14 Abs. 1 IVG Zu-
sammenarbeits- und Tarifverträge auf gesamtschweizerischer Ebene ab. Die Einzelleistungstarife beru-
hen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen." 
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2.2 Rechnungskontrolle 

Aus Sicht der GDK ist eine verstärkte Rechnungskontrolle analog der OKP zu begrüssen. 

 

3. Anpassung der AHVV 
Gemäss Art. 224 Abs. 3 AHVV sollen die Finanzhilfen neu in der Regel höchstens 50 Prozent der tat-
sächlichen Kosten betragen. Diese Einschränkung der finanziellen Beteiligung des Bundes wird in der 
Konsequenz zu einer Mehrbelastung der Kantone führen, da sie gezwungen werden, ihre Mittel aufzu-
stocken. Die GDK fordert, dass die Reduktion des Anteils des Bundes auf maximal 50 Prozent rückgän-
gig gemacht wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 

 
Freundliche Grüsse 
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